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Juristische Grundlagen 

BBG Art 28, Abs. 2 und 3: Die zuständigen Organisationen der Arbeitswelt 
regeln die Zulassungsbedingungen, Lerninhalte, Qualifikationsverfahren, 
Ausweise und Titel. Sie berücksichtigen dabei die anschliessenden 
Bildungsgänge. Die Vorschriften unterliegen der Genehmigung durch das 
SBFI. Sie werden in Form eines Verweises nach Artikel 13 Absätze 1 
Buchstabe g und 3 des Publikationsgesetzes vom 18. Juni 2004(9) im 
Bundesblatt veröffentlicht. 

Abs. 3: Der Bundesrat regelt Voraussetzungen und Verfahren der 
Genehmigung. 

BBG Art. 42, Abs. 2 – Der Bund sorgt für die Aufsicht über die Prüfungen. 

BBV Art. 27 Aufsicht (Art. 28 Abs. 2 und 3 BBG) – Hält eine Trägerschaft 
trotz Mahnung die Prüfungsordnung nicht ein, so kann das SBFI die Prüfung 
einer anderen Trägerschaft übertragen oder die Genehmigung der 
Prüfungsordnung widerrufen. 

VwVG Art 2, Abs. 2 Auf das Verfahren der Abnahme von Berufs-, Fach- und 
anderen Fähigkeitsprüfungen finden die Artikel 4-6, 10, 34, 35, 37 und 38 
Anwendung 
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Qualitätsentwicklung 

Im Bildungswesen liegt der Fokus der 

Aufsichtstätigkeit nicht nur auf der 

Korrektur von rechtsabweichendem 

Verhalten, sondern auch auf dem 

präventiven Hinwirken zur Verbesserung 

der Qualität. (Dubs, 2003) 
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Instrumente und Werkzeuge 

• Instrumente 

• Kick-off 

• Besuche der Projektverantwortlichen an eidg. Prüfungen und an 

Notensitzungen oder anderen QSK-Sitzungen 

• Aufsichtsbeschwerde 

• Zulassungsbeschwerde 

• Prüfungsbeschwerde 

• Akteneinsichtrecht 

• Qualifikationsprofil (Teilnahme Workshop Einarbeitung) 

• Konsistenzprüfung 

• NQR 
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Instrumente und Werkzeuge 

• Werkzeuge 

• Jeweilige PO und WL 

• Leitfaden BP/HFP 

• Leittexte BP/HFP 

• Erläuterungen 

• Leitfaden für WL 

• Qualitätsentwicklungsinstrument für die eidg. Prüfungen 

(BP/HFP) 

• Merkblatt für die Prüfungskommissionen und 

Qualitätssicherungskommissionen 

• Merkblatt Beschwerde 

• Merkblatt Akteneinsicht 

• Veröffentlichung im Bundesblatt 
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Kooperationsaktivitäten (mit Beispielen aus unserer Praxis) 

• Änderung Prüfungsdesign aufgrund Prüfungsbesuch (selbständiges 

Handeln gemäss Berufsbild vs. enge Wissensabfrage in Prüfung) – 

entspricht dieser Anspruch den künftigen Fachleuten? 

• Unterstützung Trägerschaft zur klaren Rollentrennung (Bildungsanbieter, 

QS-Kommission, Experten) 

• Unterstützung zur Vor- und Nachbereitung der Prüfung (Gebrauch / Nutzen 

Qualitätsentwicklungsinstrument) 

• Unterstützung Erarbeitung PO (Entsprechen Bedingungen zum Bestehen 

der Abschlussprüfung den von Trägerschaft vorgestellten Anforderungen? 

Gesamtnote 4.0 aufgrund Gewichtung tatsächlich ausreichend?) 

• Mediationssitzungen mit Trägerschaften 

• Persönlicher Kontakt Projektverantwortliche mit Trägerschaft/Branche 
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Diskussion / Austausch 

• Konkrete Erfahrungen 

• Zufriedenheit betr. bestehender 

Zusammenarbeit und Instrumente 

• Bedürfnisse 

• Rückmeldung betr. Aufsichtswahrnehmung 

• Etc… 
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Vielen Dank  

für Ihre 

Aufmerksamkeit! 

 

Nun zum 

Austausch – Ihre 

Erfahrungen sind 

gefragt! 


